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Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen für Ersatzteile 
(Stand: Juni 2009) 

1. Allgemeines, Geltungsbereich 

1.1 Diese Allgemeinen Lieferbedingungen der Hennecke GmbH (nachfol-
gend: „Lieferant“) gelten für alle Geschäftsbeziehungen mit Unterneh-
mern (§ 14 BGB), juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder öf-
fentlich-rechtlichen Sondervermögen (nachfolgend: „Besteller“) über die 
Lieferung von Ersatzteilen. Ersatzteile sind Produkte oder Teile von Pro-
dukten/Systemen, die der Wiederherstellung der Funktionen dienen, und 
dazu bestimmt sind, beschädigte, verschlissene oder fehlende Teile zu 
ersetzen. Für Montageleistungen des Lieferanten im Rahmen von Er-
satzteillieferungen gelten gesonderte Allgemeine Geschäftsbedingun-
gen.  

1.2 Abweichende oder ergänzende Geschäftsbedingungen des Bestellers 
werden nur dann und insoweit Vertragsbestandteil, als der Lieferant ihrer 
Geltung ausdrücklich zugestimmt hat. 

 
 

2. Angebot und Vertragsabschluss 

2.1 Alle Angebote des Lieferanten sind freibleibend und unverbindlich. Die 
Bestellung der Ware durch den Besteller gilt als verbindliches Vertrags-
angebot. Die Annahme durch den Lieferanten kann entweder schriftlich 
(z.B. durch Auftragsbestätigung) oder durch Auslieferung der Ware an 
den Besteller erklärt werden. 

2.2 Gegenüber den Angaben des Lieferanten zum Gegenstand der Liefe-
rung oder Leistung (z.B. Gewichte, Maße, Gebrauchswerte, Belastbar-
keit, Toleranzen, technische Daten oder Produktbezeichnungen) sowie 
dessen Darstellungen (z.B. Zeichnungen und Abbildungen) behält sich 
der Lieferant Änderungen vor, soweit der Liefergegenstand dadurch 
nicht wesentlich geändert oder seine Qualität verbessert wird und die 
Änderungen oder Abweichungen für den Besteller zumutbar sind. 

 
 

3. Preise und Zahlung 

3.1 Wenn nicht anders vereinbart, gelten die zum Zeitpunkt der Lieferung 
gültigen Preise des Lieferanten. Alle Preise verstehen sich ab Werk zu-
züglich gesetzlicher Mehrwertsteuer, Montage, Inbetriebnahme und Ver-
packung, bei Exportlieferungen zuzüglich Zoll sowie Gebühren und an-
derer öffentlicher Abgaben. Transport- und alle sonstigen Verpackungen 
nimmt der Lieferant nicht zurück, sie werden Eigentum des Bestellers.  

3.2 Soweit den vereinbarten Preisen die Listenpreise des Lieferanten zu-
grunde liegen und die Lieferung erst mehr als vier Monate nach Ver-
tragsschluss erfolgen soll, gelten die bei Lieferung gültigen Listenpreise 
des Lieferanten (jeweils abzüglich eines vereinbarten prozentualen oder 
festen Rabatts) 

3.3 Die für die Berechnung maßgebende Gewichtsfeststellung erfolgt auf der 
Versandstelle des Lieferwerks des Lieferanten, es sei denn, dass der 
Besteller auf seine Kosten bahnamtliche Verwiegung auf der Abgabesta-
tion verlangt. 

3.4 Die Vergütung ist ohne jeden Abzug bei Lieferung bzw. Abnahme fällig. 
Der Besteller kommt 14 Kalendertage nach Lieferung und Rechnungs-
stellung in Verzug, ohne dass es einer Mahnung bedarf. Maßgebend für 
das Datum der Zahlung ist der Eingang beim Lieferanten. Schecks und 
Wechsel gelten erst nach Einlösung als Zahlung. Diskont, Wechselspe-
sen, Wechselsteuer u. ä. Abgaben gehen stets zu Lasten des Bestellers. 

3.5 Der Lieferant ist unabhängig von sonstigen Ersatzansprüchen berechtigt, 
bei Zahlungsrückständen, die er nicht zu vertreten hat, bis zur Bewirkung 
der rückständigen Zahlungen eigene vertragliche Verpflichtungen aufzu-
schieben. 

3.6 Die Aufrechnung mit Gegenansprüchen des Bestellers oder die Zurück-
behaltung von Zahlungen wegen solcher Ansprüche ist nur zulässig, so-
weit die Gegenansprüche unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind. 

3.7 Der Lieferant ist berechtigt, noch ausstehende Lieferungen oder Leistun-
gen nur gegen Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung auszuführen 
oder zu erbringen, wenn ihm nach Abschluss des Vertrages Umstände 
bekannt werden, welche die Kreditwürdigkeit des Bestellers wesentlich 
zu mindern geeignet sind und durch welche die Bezahlung der offenen 
Forderungen des Lieferanten durch den Besteller aus dem jeweiligen 
Vertragsverhältnis (einschließlich aus anderen Einzelaufträgen, für die 
derselbe Rahmenvertrag gilt) gefährdet wird. 

 
 

4. Lieferung und Verzug 

4.1 Die Lieferung erfolgt ab Lager, wo auch der Erfüllungsort ist (EXW, 
Incoterms 2000). Auf Verlangen und Kosten des Bestellers wird die Wa-
re an einen anderen Bestimmungsort versandt (Versendungskauf). 

4.2 Die vom Lieferanten angegebenen Lieferfristen sind unverbindlich, es sei 
denn, in der schriftlichen Auftragsbestätigung werden ausdrücklich ver-
bindliche Fristen genannt. Sofern Versendung vereinbart wurde, bezie-
hen sich Lieferfristen und Liefertermine auf den Zeitpunkt, in dem die  

 

Kaufsache das Lager des Lieferanten verlässt oder zu dem der Lieferant 
dem Besteller Versandbereitschaft angezeigt hat. 

4.3 Die Verpflichtungen des Lieferanten stehen unter dem Vorbehalt richtiger 
und rechtzeitiger Selbstbelieferung.  

4.4 Zu Teillieferungen ist der Lieferant nur berechtigt, wenn die Teillieferung 
für den Besteller im Rahmen des vertraglichen Bestimmungszwecks 
verwendbar ist, die Lieferung der restlichen bestellten Ware sicherge-
stellt ist und dem Besteller hierdurch weder erheblicher Mehraufwand 
noch zusätzliche Kosten entstehen. 

 
 
5. Eigentumsvorbehalt 

5.1 Vom Lieferanten gelieferte Ware verbleibt bis zur vollständigen Erfüllung 
sämtlicher Forderungen des Lieferanten aus der gesamten Geschäfts-
verbindung mit dem Besteller im Eigentum des Lieferanten (erweiterter 
Eigentumsvorbehalt). 

5.2 Wird die Vorbehaltsware verarbeitet oder umgebildet, so erfolgt dies für 
den Lieferanten als Hersteller, ohne dass daraus für den Lieferanten 
Verpflichtungen entstehen. Wird die Vorbehaltsware mit Stoffen anderer 
Eigentümer verarbeitet oder ist der Wert der verarbeiteten Sache höher 
als der Wert der Vorbehaltsware, erwirbt der Lieferant Miteigentum an 
der neuen Ware im Verhältnis des anteiligen Rechnungswerts der Vor-
behaltsware zum Wert der neuen Ware. Für den Fall, dass ein solcher 
Eigentumserwerb beim Lieferanten nicht eintreten sollte, überträgt der 
Besteller bereits jetzt sein künftiges Eigentum oder - im oben genannten 
Verhältnis - Miteigentum an der neu geschaffenen Sache zur Sicherheit 
an den Lieferanten. Für die durch Verarbeitung entstehende Sache gilt 
im Übrigen das Gleiche wie für die unter Vorbehalt gelieferte Kaufsache. 

 
 

6. Schadensersatz 

6.1 Für eine vom Lieferanten zu vertretende Verletzung wesentlicher Ver-
tragspflichten, d.h. Vertragspflichten, deren Erfüllung dem Vertrag das 
Gepräge gibt und seine ordnungsgemäße Durchführung überhaupt erst 
ermöglicht, haftet der Lieferant nach Maßgabe der gesetzlichen Vor-
schriften. Für alle übrigen Pflichtverletzungen haftet der Lieferant nur, 
wenn ein Schaden durch einen seiner gesetzlichen Vertreter oder durch 
einen leitenden Erfüllungsgehilfen vorsätzlich oder grob fahrlässig verur-
sacht worden ist. 

6.2 Soweit dem Lieferanten kein vorsätzliches Verhalten zur Last fällt, haftet 
dieser nur für den typischerweise eintretenden vorhersehbaren Schaden.  

6.3 Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt; dies gilt 
auch für die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des 
Körpers oder der Gesundheit. Bei Übernahme einer Garantie haftet der 
Lieferant nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften.  

6.4 Soweit vorstehend nichts Abweichendes geregelt ist, sind Schadenser-
satzansprüche gegen den Lieferanten aus Pflichtverletzungen ausge-
schlossen.  

6.5 Schadensersatzansprüche nach den vorstehenden Ziff. 0 bis 0 verjähren 
innerhalb der gesetzlichen Fristen. 

 
 

7. Gewährleistung 

7.1 Mängelansprüche gegen den Lieferanten setzen die Erfüllung der dem 
Besteller aus § 377 HGB obliegenden Untersuchungs- und Rügepflich-
ten voraus. 

7.2 Sind vom Lieferanten gelieferte neue Ersatzteile mangelhaft, so ist der 
Lieferant verpflichtet, die Mängel nach seiner Wahl durch Beseitigung 
des Mangels oder Ersatzlieferung zu beheben. Die zum Zwecke der 
Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, 
Arbeits- und Materialkosten, trägt der Lieferant; dies gilt nicht, soweit die 
Kosten sich erhöhen, weil der Liefergegenstand sich an einem anderen 
Ort als dem Ort des bestimmungsgemäßen Gebrauchs befindet. Schlägt 
die Nacherfüllung fehl, kann der Besteller den Kaufpreis herabsetzen 
(mindern) oder vom Vertrag zurücktreten. Ein Rücktrittsrecht besteht je-
doch nicht bei einem unerheblichen Mangel. Daneben kann der Besteller 
Schadensersatz nach Maßgabe von Ziff. 6 verlangen. Weitergehende 
Mängelansprüche sind ausgeschlossen. 

7.3 Mängelansprüche des Käufers bei gebrauchten Ersatzteilen sind ausge-
schlossen. Die Schadensersatzansprüche gemäß Ziffer 6 bleiben hier-
von unberührt. 

7.4 Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt  – außer bei Arglist 
und vorbehaltlich von Ziff.  0 – 12 Monate. 
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8. Auskünfte und technische Beratung 

8.1 Auskünfte und Empfehlungen des Lieferanten erfolgen unverbindlich 
und unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, der Lieferant hat 
sich ausdrücklich und schriftlich zur Erteilung von Auskünften 
und Empfehlungen verpflichtet. Ob ein Produkt auch für die speziellen 
Anwendungsfälle des Bestellers geeignet ist, hat der Besteller selbst zu 
prüfen. Auskünfte und Informationen des Lieferanten stellen keine  Be-
schaffenheitszusage für dessen Produkte dar.  

 
 

9. Softwarebenutzung 

9.1 Soweit im Lieferumfang Software enthalten ist, wird dem Besteller ein 
nicht ausschließliches Recht eingeräumt, die gelieferte Ware einschließ-
lich ihrer Dokumentation zu nutzen. Sie wird zur Verwendung auf dem 
dafür bestimmten Liefergegenstand überlassen. Eine Nutzung der Soft-
ware auf mehr als einem System ist untersagt. 

9.2 Der Besteller darf die Software nur im gesetzlich zulässigen Umfang (§§ 
69 a ff. UrhG) vervielfältigen, überarbeiten, übersetzen oder von dem 
Objektcode in den Quellcode umwandeln. Der Besteller verpflichtet sich, 
Herstellerangaben - insbesondere Copyright-Vermerke - nicht zu entfer-
nen bzw. nicht ohne vorherige ausdrückliche Zustimmung des Lieferan-
ten zu verändern.  

9.3 Alle sonstigen Rechte an der Software und den Dokumentationen ein-
schließlich der Kopien bleiben beim Lieferanten bzw. beim Lieferanten 
der Software. Die Vergabe von Unterlizenzen ist nicht zulässig. 

 
 

10. Rechtswahl, Gerichtsstand, Erfüllungsort 

10.1 Erfüllungsort für alle Verpflichtungen des Lieferanten und des Bestellers 
ist Sankt Augustin/Birlinghoven, soweit nichts anderes bestimmt ist oder 
sich aus der Natur der Verpflichtung ein anderer Erfüllungsort ergibt.  

10.2 Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. 
10.3 Als Gerichtsstand wird Köln vereinbart. Der Lieferant ist darüber hinaus 

berechtigt, seine Ansprüche an dem allgemeinen Gerichtsstand des Be-
stellers geltend zu machen. Der Lieferant hat daneben die Wahl, alle 
sich aus der Geschäftsbeziehung mit dem Besteller ergebenden Streitig-
keiten nach der Schiedsgerichtsordnung der Internationalen Handels-
kammer (ICC) von einem oder mehreren gemäß dieser Ordnung ernann-
ten Schiedsrichtern endgültig entscheiden zu lassen. 

10.4 Die nach diesen Lieferbedingungen abgeschlossenen Verträge bleiben 
auch bei Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen im Übrigen wirksam.  

 

Hennecke GmbH 


